
Was tun
bei einem Schaden

12

Der Versicherer behält sich das Recht vor, weitere sachdienliche Unterlagen
anzufordern. Warte nicht zu lange und melde mir oder dem Versicherer
den Schaden zeitnah bzw. umgehend, das heißt, sobald Du davon Kenntnis
erlangt hast und schalte in o.g. Fällen die Polizei ein. Unterlagen können
nachgereicht werden.

Eine ordnungsgemäße und zügige Bearbeitung eines Schadens durch den 
Versicherer ist nur möglich, wenn ihm folgende Unterlagen vorgelegt werden:

https://www.buero-mellin.de/versicherung/automatenbetreiber/kopie-von-angebot-anfordern



